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Diese Anträge wurden von der Versammlung angenommen
und der gegenwärtige Vorort Genf mit der Vollziehung
beauftragt. — In der Schulausstellung in Bern sind eine Wandkarte

und eine Schülerkarte ausgestellt, die nach obigen
Angaben ausgeführt sind.

Urteile unserer Fachmänner.

Der Streit um das Toggenburger- Erbe. Ein Beitrag
zur Geschichte des alten Zürichkrieges. Von Dr. W.
Oechsli in Winterthur Winterthur, Bleuler - Hausheer
& Cie.

In dieser Schrift haben die Ursachen des alten
Zürichkrieges, bekanntlich das schwierigste Kapitel in der ganzen
Schweizergeschichte, eine gründliche und unparteiische
Bearbeitung erfahren.

Gegenüber Dändliker, welcher die Zürcher in Schuz zu
nehmen suchte, weist Oechsli nach :

1) dass die Zürcher keinerlei rechtliche Ansprüche auf
das toggenburgische Erbe hatten,

2) dass dagegen die rechtlichen Ansprüche der Sclrwyzer
und Glarner keinem Zweifel unterliegen,

3) dass die Zürcher schon vor dem Streit um das

toggenburgische Erbe sich ihre Freunde, die Glarner, durch eine

hinterlistige Politik entfremdeten,

4) dass die Zürcher, vornehmlich ihre Führer Stüssi und

Graf, nicht nur das eidgenössische Recht, sondern jedes freundliche

Entgegenkommen der Schwyzer und Glarner und der

vermittelnden Eidgenossen mit Hohn abwiesen,

5) dass hiedurch sämtliche eidgenössische Orte notwendiger

Weise auf die Seite der Schwyzer und Glarner gedrängt
wurden,

6) dass der Krieg durch das widerrechtliche Gebahren

der Zürcher unvermeidlich wurde.

Herr Oechsli bezeichnet das Verhalten von Stüssi und

Graf als eine Politik der blinden Rachsucht, des Unrechts

und die Regierung der beiden Herren in Zürich als ein

terroristisches Parteiregiment, das diejenigen, welche nicht nach

seiner Pfeife tanzten, einkerkerte.
Eine ähnliche Verurteilung der Zürcherpolitik in dieser

Zeit bringt Bluntschli in der Geschichte der Republik Zürich,
Bd. I, S. 393.

Wir empfehlen allen Lehrern der Schweizergeschichte die

höchst interessante Abhandlung Oechsli's. E. Lutiti.

Handfertigkeits- Unterricht.

Posen. Dem Berichte über die Generalversammlung der

Gesellschaft für Verbreitung von Volksbildung entnehmen wir
nach der «Beri. Pädag. Ztg. » Folgendes: Am Nachmittage vor
dem ersten Hauptversammlungstage fand zunächst eine

Besichtigung der hiesigen Anstalt für Handfertigkeits-Unterricht
statt. Der technische Leiter des Instituts, Herr Vorschüllehrer

Gärtig, hatte es übernommen, die erschienenen Gäste über

Organisation der Anstalt und Unterrichtsbetrieb zu informiren,
sowie mit den Arbeiten bekannt zu machen, welche die beiden

Schülerabteilungen, die in den Unterrichtsräumen anwesend

waren, als Aufgaben erhalten hatten. Die Oberabteilung war

j beschäftigt mit Flächenverzierungen durch Kerbschnitt, die

Unterabteilung, welche erst kurze Zeit an dem Unterricht
teilnimmt, sollte an der Hobelbank ein einfaches ^Kuchenbrett
herstellen. Während hier der Unterricht sich zu einem
Massenunterricht gestaltet, war dort die Tätigkeit der Knaben eine

freiere, geregelt durch die notwendige Belehrung des Einzelnen.
Die Arbeiten der zwoiten Abteilung wurden durch einen
hiesigen Stadtschullehrer geleitet. Ein vollständiges System für
den Handfertigkeits-Unterricht, wie es von Herrn Gärtig
aufgestellt ist, veranschaulichte eine Ausstellung von Modellen
und Schülerarbeiten, die sich in den Räumen des Realgymnasiums

befand. Die Ausstellung gliederte sich in drei
Abteilungen. In der ersten Abteilung (Unterstufe) wurden Arbeiten
für Kinder im Alter von 6—9 Jahren gezeigt. Diese Gruppe
umfasste Umbildungen linienartiger Stoffe durch Flechten,
Verschnüren, Falten. Die zweite Abteilung (Mittelstufe) für Knaben
vom 10.— 11. Lebensjahre enthielt Umbildungen flächenartiger
Stoffe (Papier und Pappe). In der dritten Abteilung (Oberstufe)

endlich wurden Vorlagen zu Holzarbeiten vorgeführt,
nach denen die 12— 14jährigen Knaben der hiesigen Hand-
fertigkeitsschule beschäftigt werden. Die Gruppe stellt ungefähr

folgenden Stufengang von Aufgaben dar: I. Holzarbeiten
an der Hobelbank mit Freihandschnizen. o. Einfache Gegenstände

mit geradliniger, mit geschweifter, mit geradliniger und
geschweifter Begrenzung ; b. Löffelschnizereien ; c. Mehrteilige
Gegenstände. II. FlächenVerzierung durch Kerbschnitt und

Ausgrundung. Kurse für die Unter- und Mittelstufo dieses

Planes sind in der hiesigen Anstalt noch nicht eingerichtet.
Seit Ostern müssen die Knaben, welche an dem
Handfertigkeits-Unterrichte teilnehmen wollen, einen massigen Beitrag
zur Beschaffung der Materialien und Instandhaltung der Werkzeuge

entrichten. Hieraus erklärt es sich wol, dass die

neueingetretenen Schüler der Anstalt sich fast ausschliesslich aus
den Besuchern hiesiger Zahlschulen rekrutiren. Für die Knaben

der städtischen Waisenanstalt, welche freien Unterricht
gemessen, ist von der Stadtvertretung vor einiger Zeit dem

Institut eine entsprechende Beihülfe bewilligt worden. Auch

der Oberpräsident hat die Unterhaltung der Handfertigkeitsschule

bisher durch alljährliche Geldzuwendungen gefördert.

Chronik des Handfertigkeits-Unterrichts.
Vortrag von Herrn Lehrer Rudin in Basel.

(Schluss.)

Gestatten Sie mir, Ihnen mitzuteilen, wie man in Basel

den Unterricht in Papp- und Holzarbeiten zu erteilen bestrebt

ist. Den Unterricht in Papparbeiten teilt man in einen Vorkurs

und einen eigentlichen Pappkurs. Im Vorkurse werden

von 9- und 10jährigen Knaben Sternfiguren aus verschiedenem

Farbenpapier gebildet, wie Sie solche bereits in unserer

Ausstellung gesehen haben. Er bezwekt, die Schüler mit dem

Gebrauch des Lineals, der Scheere, des Papiermessers und

des Kleisters vertraut zu machen und sie zugleich an Genauigkeit,

Reinlichkeit und Ordnung zu gewöhnen. Im Pappkurse

werden von 11- und 12jährigen Knaben Gegenstände aus

Karton gefertigt, anfänglich nach Modellen und Schablonen

später nach Maßangabe und eigener Zeichnung. Die

Holzarbeiten erfordern mehr Kraftanstrengung als die

Papierarbeiten und sind daher von Knaben im Alter von 13 und
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